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(54) Ablaufgarnitur mit einem Wasserzulaufkanal für einen Bodenzulauf

(57) Die Erfindung betrifft eine Ablaufgarnitur insbe-
sondere für Bade- oder Duschwannen, mit einem einen
Ablaufkanal und einen Geruchverschluss bildenden Ab-
laufgehäuse (2), das einen Wasserzulaufanschluss (2.9,
2.9’) und einen Wasserzulaufkanal für einen Bodenzu-
lauf und einen mittels eines Stellelements betätigbaren
Ablaufventilkörper aufweist, mit einer oberhalb des Ab-
laufventilkörpers angeordneten Abdeckung (1), wobei an
dem Wasserzulaufkanal ein Einlaufkanal angeschlossen
ist, der oberhalb des Ablaufventilkörpers und unterhalb
der Abdeckung (1) mündet, und mit einer zwischen einer
Trinkwasser-Absperrarmatur (12) und dem Wasserzu-

laufanschluss (2.9, 2.9’) zu installierenden Trinkwasser-
Sicherungsarmatur (13). Damit die funktionstüchtige In-
stallation einer solchen Ablaufgarnitur ohne eine Trink-
wasser-Sicherungsarmatur, beispielsweise einen Rohr-
unterbrecher, nicht möglich ist, sieht die Erfindung vor,
dass der ausgangsseitige Anschluss (13.7) der Trink-
wasser-Sicherungsarmatur (13) und der Wasserzulauf-
anschluss (2.9, 2.9’) des Ablaufgehäuses (2) derart aus-
gebildet sind, dass sie sich von Anschlüssen herkömm-
licher Art unterscheiden, wobei die Anschlüsse her-
kömmlicher Art standardisierte Anschlüsse, insbesonde-
re standardisierte 1/2 Zoll-Anschlüsse und/oder 3/4 Zoll-
Anschlüsse sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ablaufgarnitur insbe-
sondere für Bade- oder Duschwannen, mit einem einen
Ablaufkanal und einen Geruchverschluss bildenden Ab-
laufgehäuse, das einen Wasserzulaufanschluss und ei-
nen Wasserzulaufkanal für einen Bodenzulauf und einen
mittels eines Stellelements betätigbaren Ablaufventilkör-
per aufweist, mit einer oberhalb des Ablaufventilkörpers
angeordneten Abdeckung, wobei an dem Wasserzulauf-
kanal ein Einlaufkanal angeschlossen ist, der oberhalb
des Ablaufventilkörpers und unterhalb der Abdeckung
mündet, und mit einer zwischen einer Trinkwasser-Ab-
sperrarmatur und dem Wasserzulaufanschluss zu instal-
lierenden Trinkwasser-Sicherungsarmatur.
[0002] Badewannen-Ablaufgarnituren zur Bodenbe-
füllung bzw. entsprechende Ablaufarmaturen, d.h. mit ei-
nem Wasserzulaufkanal für einen Bodenzulauf im Be-
reich des Ablaufventils, sind bekannt (siehe z.B. EP 2
108 750 A2). Um das Trinkwasser im Rohrnetz vor Ver-
unreinigungen durch Zurückfließen von Bade- bzw.
Brauchwasser zu schützen, ist vor dem Bodenzulauf eine
Trinkwasser-Sicherungsarmatur gemäß den einschlägi-
gen Normen zu installieren. Üblicherweise wird hierzu
zwischen der zugeordneten Trinkwasser-Entnahmear-
matur (Absperrarmatur) und dem Badewannen-Boden-
zulauf ein Rohrunterbrecher installiert. Rohrunterbre-
cher werden ausschließlich beim Öffnen der Trinkwas-
ser-Entnahmearmatur vom Trinkwasser durchflossen.
Sie verhindern durch selbsttätiges Belüften einen Unter-
druck, der ein Ansaugen und damit Rückfließen von Ba-
dewasser bewirken würde. Andere Trinkwasser-Siche-
rungsarmaturen, z.B. Rückflussverhinderer, die den
Durchfluss nur in eine Richtung zulassen, können zu die-
sem Zweck ebenfalls verwendet werden. Ein Rohrunter-
brecher muss aufgrund seiner konstruktiven Eigenschaf-
ten oberhalb des Badewannenrandes angeordnet wer-
den.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Ablaufgarnitur der eingangs genannten
Art bereitzustellen, die so ausgestaltet ist, dass ihre funk-
tionstüchtige Installation ohne Rohrunterbrecher oder ei-
ne andere Trinkwasser-Sicherungsarmatur nicht oder
kaum möglich ist.
[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Ablaufgarnitur
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0005] Die erfindungsgemäße Ablaufgarnitur ist da-
durch gekennzeichnet, dass der ausgangsseitige An-
schluss der Trinkwasser-Sicherungsarmatur und der
Wasserzulaufanschluss des Ablaufgehäuses derart aus-
gebildet sind, dass sie sich von Anschlüssen herkömm-
licher Art unterscheiden, wobei die Anschlüsse her-
kömmlicher Art standardisierte Anschlüsse, insbesonde-
re standardisierte 1/2 Zoll-Anschlüsse und/oder 3/4 Zoll-
Anschlüsse sind.
[0006] Der ausgangsseitige Anschluss der Trinkwas-
ser-Sicherungsarmatur und der Wasserzulaufanschluss
des Ablaufgehäuses sind somit jeweils als Spezialan-

schluss ausgebildet, der sein jeweiliges Gegenstück an
einer die Trinkwasser-Sicherungsarmatur mit dem Was-
serzulaufanschluss des Ablaufgehäuses verbindenden
Wasserleitung hat.
[0007] Dieser Spezialanschluss kann erfindungsge-
mäß als Pressanschluss, Steckanschluss oder Schraub-
anschluss ausgebildet sein. Wichtig ist, dass dieser Spe-
zialanschluss kein herkömmlicher standardisierter An-
schluss, jedenfalls kein herkömmlicher standardisierte
1/2 Zoll-Anschluss oder 3/4 Zoll-Anschluss ist und somit
vorzugsweise ausschließlich auf den jeweiligen Gegen-
stücken am Wasserzulaufanschluss des Ablaufgehäu-
ses und an der Trinkwasser-Sicherungsarmatur montier-
bar ist. Ein herkömmlicher standardisierter Anschluss,
beispielsweise ein herkömmlicher standardisierte 1/2
Zoll-Anschluss oder 3/4 Zoll-Anschluss lässt sich somit
bei der erfindungsgemäßen Ablaufgarnitur erst gar nicht
an dem ausgangsseitigen Anschluss der Trinkwasser-
Sicherungsarmatur bzw. dem Wasserzulaufanschluss
des Ablaufgehäuses montieren oder ist nach der Mon-
tage undicht.
[0008] Wenn der Wasserzulaufanschluss des Ablauf-
gehäuses sowie der ausgangsseitige Anschluss der
Trinkwasser-Sicherungsarmatur der erfindungsgemä-
ßen Ablaufgarnitur als Schraubanschluss ausgeführt
sind, so unterscheiden sie sich von den im Sanitärbereich
üblicherweise verwendeten standardisierten Schraub-
anschlüssen beispielsweise hinsichtlich des Nenn- oder
Außendurchmessers, des Kerndurchmessers, der Stei-
gung, des Steigungswinkels und/oder des Flankenwin-
kels ihrer Gewinde.
[0009] Eine bevorzugte Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Ablaufgarnitur sieht vor, dass der ausgangs-
seitige Anschluss der Trinkwasser-Sicherungsarmatur
und/oder der Wasserzulaufanschluss des Ablaufgehäu-
ses als Schraubanschluss mit einem Außengewinde-
durchmesser von kleiner 7/16 Zoll oder einem Außenge-
windedurchmesser im Bereich von 6/16 Zoll bis 11/16
Zoll oder einem Außengewindedurchmesser von größer
13/16 Zoll ausgebildet sind/ist.
[0010] Wenn der Wasserzulaufanschluss des Ablauf-
gehäuses sowie der ausgangsseitige Anschluss der
Trinkwasser-Sicherungsarmatur der erfindungsgemä-
ßen Ablaufgarnitur als Steckanschluss ausgeführt sind,
so unterscheiden sie sich von den im Sanitärbereich üb-
licherweise verwendeten standardisierten Steckan-
schlüssen beispielsweise hinsichtlich des Außendurch-
messers des einzusteckenden Abschnitts des Steckers
bzw. hinsichtlich des Innendurchmessers der Stecker-
buchse.
[0011] Zusätzlich oder alternativ können der Wasser-
zulaufanschluss des Ablaufgehäuses sowie der aus-
gangsseitige Anschluss der Trinkwasser-Sicherungsar-
matur der erfindungsgemäßen Ablaufgarnitur mit korre-
spondierenden oder komplementären Formschlussele-
menten versehen sein, die herkömmliche Sanitäran-
schlüsse nicht aufweisen. Die Formschlusselemente
können beispielsweise aus Vorsprüngen, insbesondere
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Stiften, und diese im fertig montierten Zustand der Ab-
laufgarnitur aufnehmenden Ausnehmungen, insbeson-
dere Bohrungen bestehen.
[0012] Das dem Wasserzulaufanschluss des Ablauf-
gehäuses bzw. dem ausgangsseitigen Anschluss der
Trinkwasser-Sicherungsarmatur zugeordnete jeweilige
Anschluss-Gegenstück kann erfindungsgemäß an den
Enden der dazwischen liegenden Wasserleitung (Ver-
bindungsleitung) werkseitig fest installiert sein, so dass
ein festes Maß für diese Verbindungsleitung vorliegt. Es
liegt dabei auch im Rahmen der Erfindung, die Verbin-
dungsleitung - je nach erforderlicher Länge - aus meh-
reren Verbindungsleitungen oder Leitungsabschnitten
zusammenzusetzen, deren Enden mit komplementär
ausgebildeten, werkseitig fest installierten Anschlüssen
(Spezialanschlüssen) versehen sind und unmittelbar
oder gegebenenfalls durch entsprechende Verbindungs-
stücke miteinander verbindbar sind.
[0013] Eine andere bevorzugte Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Ablaufgarnitur sieht vor, dass der aus-
gangsseitige Anschluss der Trinkwasser-Sicherungsar-
matur und der Wasserzulaufanschluss des Ablaufgehäu-
ses gleich ausgebildet und über mindestens eine Was-
serleitung miteinander verbunden sind, wobei die Enden
der Wasserleitung mit Anschlüssen versehen sind, die
als komplementäre Gegenstücke zu dem ausgangssei-
tigen Anschluss der Trinkwasser-Sicherungsarmatur
und dem Wasserzulaufanschluss des Ablaufgehäuses
ausgebildet sind, und von denen mindestens ein An-
schluss mit der Wasserleitung lösbar verbunden oder
lösbar verbindbar ist. Diese Ausgestaltung ermöglicht bei
Bedarf eine Kürzung der als Zubehör vorhandenen Was-
serleitung. Wichtig und wesentlich ist in diesem Fall je-
doch, dass diese Wasserleitung eine spezielle Nennwei-
te und/oder eine spezielle Rohrwandstärke aufweist, so
dass an der Wasserleitung herkömmliche standardisier-
te Anschluss- oder Übergangsstücke nicht ohne weiteres
montiert werden können oder nach der Montage undicht
sind. Vorteil dieser Ausgestaltung gegenüber der Aus-
gestaltung mit an der Wasserleitung werkseitig fest in-
stallierten Anschlüssen (Spezialanschlussstücken) ist,
dass die Wasserleitung nach Bedarf gekürzt aber auch
verlängert werden kann, ohne dass die Trinkwasser-Si-
cherungsarmatur auf einfache Weise umgangen werden
kann. Für eine Verlängerung dieser speziellen Wasser-
leitung umfasst die erfindungsgemäße Ablaufgarnitur
dann auch eine entsprechend ausgestaltete Leitungs-
kupplung.
[0014] Weitere bevorzugte und vorteilhafte Ausgestal-
tungen der erfindungsgemäßen Ablaufgarnitur sind in
den Unteransprüchen angegeben.
[0015] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
mehrere Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung
näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein als Geruchverschluss ausgebildetes Ab-
laufgehäuse einer erfindungsgemäßen Ab-
laufgarnitur in perspektivischer Darstellung

mit einem Wasserzulaufanschluss, einer Ab-
deckung, einem Überlaufrohr und einem Ab-
laufrohrbogen, wobei die Abdeckung losge-
löst von dem Ablaufgehäuse dargestellt ist;

Fig. 2 eine schematisch skizzierte Badewanne mit
einer erfindungsgemäßen Ablaufgarnitur, in
Seitenansicht, einschließlich einer Trinkwas-
ser-Sicherungsarmatur;

Fig. 3 eine als Mischbatterie und Verteiler ausge-
führte Trinkwasser-Absperrarmatur mit einer
als Rohrunterbrecher ausgeführten Trinkwas-
ser-Sicherungsarmatur und zugeordnete
Wasserleitungen, in perspektivischer Darstel-
lung;

Fig. 4 die Trinkwasser-Sicherungsarmatur aus Fig.
3 mit zugeordneten Wasserleitungen, in per-
spektivischer Explosionsdarstellung;

Fig. 5 die Trinkwasser-Sicherungsarmatur aus Fig.
4 in vergrößerter perspektivischer Explosions-
darstellung;

Fig. 6 die Trinkwasser-Sicherungsarmatur aus Fig.
4 in teilweise aufgeschnittener Seitenansicht
mit einem Schlauchanschlussstück und ei-
nem Schlauchende in Schnittansicht;

Fig. 7 einen Abschnitt des Ablaufgehäuses der Fig.
1 in perspektivischer Darstellung;

Fig. 8 das Ablaufgehäuse der Fig. 1 bzw. der Fig. 7
mit einer daran angeschlossenen Wasserzu-
laufleitung, in perspektivischer Darstellung;

Fig. 9 einen Teil eines Ablaufgehäuses einer erfin-
dungsgemäßen Ablaufgarnitur in perspektivi-
scher Darstellung mit einem als Steckan-
schluss ausgeführten Wasserzulaufan-
schluss und ein zugeordnetes Schlauchende
mit einem komplementären Anschluss-Ge-
genstück; und

Fig. 10 die Teile der Fig. 10 in montiertem Zustand.

[0016] Die in der Zeichnung dargestellte Ablaufgarni-
tur (Ablaufarmatur) ist für Bade- oder Duschwannen be-
stimmt. Die Ablaufgarnitur ermöglicht eine Befüllung der
Wanne von unten über deren Ablaufloch. Diese Art der
Befüllung ist besonders geräuscharm. Das Ablaufloch ist
dabei durch eine abnehmbare Abdeckung (Abdeckhau-
be) 1 abgedeckt, die im montierten Zustand am Wan-
nenboden einen mehrere Millimeter hohen Ablaufspalt
S belässt (vgl. Figuren 1, 7 und 8).
[0017] Die Ablaufgarnitur weist ein Ablaufgehäuse 2
auf, das aus einem rohrstutzenförmigen Abschnitt 2.1
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und einem damit drehbar verbundenen flachen Ablauf-
kanal 2.2 zusammengesetzt ist. An dem Ablaufkanal 2.2
ist ein aufsteigender Abschnitt 2.3 angebracht, der in ei-
nem Ablaufstutzen 2.4 endet und vorzugsweise eben-
falls relativ zu dem Ablaufkanal 2.2 drehbar ist. Der Ab-
schnitt 2.3 des Ablaufgehäuses bildet zusammen mit
dem flachen Ablaufkanal 2.2 einen Geruchverschluss.
An dem Ablaufstutzen 2.4 ist ein Abgangsbogen 3 an-
geschlossen.
[0018] An dem rohrstutzenförmigen Abschnitt 2.1 des
Ablaufgehäuses 2 ist seitlich ein Anschlussstutzen 2.5
angeformt, der dem Anschluss eines Überlaufrohres 4
dient. Das Überlaufrohr 4 wird an einem unterhalb des
oberen Wannenrandes angeordneten Überlaufgehäuse
5 angeschlossen, welches an einer in der Wannenwan-
dung ausgebildeten Überlauföffnung festgelegt ist (vgl.
Fig. 2). Die Überlauföffnung ist an der Wanneninnenseite
durch eine Drehrosette 6 abgedeckt, die als Betätigungs-
element für ein im Ablaufgehäuse 2 integriertes Ablauf-
ventil dient. Die Drehrosette ist über ein in dem Überlauf-
gehäuse 5 angeordnetes Getriebe mit einem Bowden-
zug 7 gekoppelt, dessen unteres Ende mit einem Hebel-
mechanismus verbunden ist, mittels dem ein Ventilkör-
per (nicht gezeigt) des Ablaufventils angehoben bzw. ab-
gesenkt werden kann.
[0019] Der rohrstutzenförmige Abschnitt 2.1 des Ab-
laufgehäuses ist an seinem oberen Ende drehbar mit ei-
nem Gehäusezwischenstück 2.6 verbunden, das ober-
seitig einen kurzen Rohrstutzen 2.7 aufweist, der an sei-
nem oberen Ende wiederum einen umlaufenden Flansch
2.8 aufweist, über den das Ablaufgehäuse 2 an einem
Ablaufloch einer Badewanne festlegbar ist. Der Rohrstut-
zen 2.7 weist ein Innengewinde auf, in das zur Festle-
gung des Ablaufgehäuses 2 an der Unterseite der Ba-
dewanne eine einen Befestigungsflansch 8 aufweisende
Gewindehülse 8.1 einschraubbar ist. Die Gewindehülse
8.1 durchdringt dabei das Ablaufloch der Badewanne,
wobei der Rand des Ablauflochs zwischen dem ringför-
migen Befestigungsflansch 8 der Gewindehülse 8.1 und
dem am Rohrstutzen 2.7 angeformten Flansch 2.8 ein-
gespannt wird. Letzterer ist zur Abdichtung des Ablauf-
gehäuses 2 gegenüber dem Wannenablaufloch mit einer
ringförmigen Profilsdichtung 9 aus Gummi oder derglei-
chen versehen, die zwischen dem Flansch 2.8 des Ab-
laufgehäuses 2 und dem Befestigungsflansch 8 ange-
ordnet ist und dichtend an den unteren Rand des Ablauf-
lochs gepresst wird.
[0020] Das Ablaufgehäuse 2 weist einen Wasserzu-
laufkanal (nicht gezeigt) auf. Der Wasserzulaufkanal
(Überströmkanal) ist mit einem Anschlussstutzen (Was-
serzulaufanschluss) 2.9 verbunden, der an dem Gehäu-
sezwischenstück 2.6 angeformt ist und dem Anschluss
einer Wasserzulaufleitung 10 dient. Der Anschlussstut-
zen bzw. Wasserzulaufanschluss 2.9 ist einstückig an
dem Ablaufgehäuse 2 ausgebildet oder stoffschlüssig
mit dem Ablaufgehäuse 2 verbunden. Der im Ablaufge-
häuse 2 ausgebildete Wasserzulaufkanal verläuft quer
zu dem Anschlussstutzen 2.9 und mündet oberhalb eines

Ventilsitzes des Ablaufventils und unterhalb des kurzen
Rohrstutzens 2.7 des Gehäusezwischenstücks 2.6. Der
Wasserzulaufkanal ist mit radialem Abstand zum Innen-
gewinde des kurzen Rohrstutzens 2.7 angeordnet. Fer-
ner endet der Wasserzulaufkanal mit axialem Abstand
zu der den Befestigungsflansch 8 aufweisenden Gewin-
dehülse 8.1.
[0021] An dem im Ablaufgehäuse 2 integrierten Was-
serzulaufkanal ist ein Einlaufkanal (nicht gezeigt) ange-
schlossen, der im montierten Zustand oberhalb des Be-
festigungsflansches 8 und unterhalb der Abdeckung 1
mündet. Im montierten Zustand ist der Einlaufkanal mit
seinem unteren Ende in den Wasserzulaufkanal (nicht
gezeigt) eingeschoben oder eingesteckt. An der Außen-
seite seines einsteckbaren Endes weist der Einlaufkanal
eine Ringnut auf, in die ein gummielastischer Dichtring
eingesetzt ist. Alternativ kann auch der Wasserzulaufka-
nal an seiner dem eingesteckten Einlaufkanal zugeord-
neten Innenseite mit einer Ringnut und einem entspre-
chenden Dichtring versehen sein.
[0022] Am oberen Ende des Einlaufkanals ist ein
scheibenförmiges Einlaufstück 11 angebracht. Das Ein-
laufstück 11 erstreckt sich quer zur Längsachse des Ein-
laufkanals und ist vorzugsweise mehrteilig, insbesonde-
re zweiteilig ausgeführt. Es umfasst ein kreisscheiben-
förmiges Innenteil 11.1 und ein ringscheibenförmiges
Außenteil 11.2, welches das Innenteil 11.1 umgibt und
dieses im montierten Zustand formschlüssig festlegt. Der
Einlaufkanal ist einstückig an dem kreisscheibenförmi-
gen Innenteil 11.1 angeformt und mündet an dessen
Oberseite. Die Mündungsstelle liegt nahe am Umfang
des Innenteils 11.1.
[0023] Das ringförmige Außenteil 11.2 weist an seiner
Unterseite Abstandshalter 11.3 auf, über die es im mon-
tierten Zustand auf dem Befestigungsflansch 8 der mit
dem Ablaufgehäuse 2 verschraubten Gewindehülse 8.1
abgestützt ist. Zudem ist das Außenteil 11.2 mit Vertie-
fungen und darin angeordneten Durchbrüchen oder Boh-
rungen zur formschlüssigen Aufnahme von mit dem Be-
festigungsflansch 8 verschraubbaren Befestigungs-
schrauben 12 versehen. Der Befestigungsflansch 8 ist
hierzu oberseitig mit Befestigungsstellen zur lösbaren
Befestigung des Einlaufkanals versehen. Die Befesti-
gungsstellen bestehen aus mit dem Befestigungsflansch
8 verbundenen Gewindehülsen.
[0024] Beim Einschrauben der den Befestigungs-
flansch 8 aufweisenden Gewindehülse 8.1 in das Ablauf-
gehäuse 2 kann nicht stets zutreffend vorausgesagt wer-
den, welche Winkelstellung die Befestigungsstellen zur
Festlegung des Einlaufkanals an der Oberseite des Be-
festigungsflansches 8 in Bezug auf die Quermittelachse
des Einlaufkanals nach Abschluss der Verschraubung
einnehmen werden. Das ringförmige Außenteil 11.2
kann jedoch unabhängig vom Innenteil 11.1 gedreht wer-
den, so dass die Durchbrüche oder Bohrungen des Au-
ßenteils 11.2, die in Überdeckung mit den Befestigungs-
stellen des Befestigungsflansches 8 gebracht werden
müssen, unabhängig von der fraglichen Winkelstellung
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der Befestigungsstellen bezüglich der Quermittelachse
des Einlaufkanals ausgerichtet werden können.
[0025] Das kreisscheibenförmige Innenteil 11.1 und
das ringscheibenförmige Außenteil 11.2 bilden eine
Wassereinlaufbaugruppe, wobei das Innenteil 11.1 an
seinem Außenumfang formschlüssig am Innenumfang
des Außenteils 11.2 festlegbar ist. Das Innenteil 11.1
weist hierzu an seinem Außenumfang einen umlaufen-
den Absatz auf, der mit einem am Innenumfang des ring-
förmigen Außenteils 11.2 umlaufenden Absatz zusam-
menwirkt. Durch diesen Formschluss und die Verschrau-
bung des Außenteils 11.2 mit dem Befestigungsflansch
8 wird ein Lösen des Einlaufkanals vom Wasserzulauf-
kanal infolge des Wasserdruckes verhindert.
[0026] Die Abdeckung 1 weist unterseitig einen Vor-
sprung auf, der form- und/oder reibschlüssig in eine Aus-
nehmung oder Vertiefung 11.4 des kreisscheibenförmi-
gen Innenteils 11.1 einsteckbar ist. Die lösbare Verbin-
dung der Abdeckung 1 mit dem Innenteil 11.1 kann auch
dadurch realisiert sein, das der unterseitige Vorsprung
der Abdeckung 1 als Gewindebolzen ausgeführt ist und
die Vertiefung 11.4 mit einem entsprechenden Innenge-
winde bzw. einer eingegossenen Gewindehülse verse-
hen ist.
[0027] Im montierten Zustand begrenzt die Abdeckung
(Abdeckhaube) 1 zusammen mit dem zweiteiligen Ein-
laufstück einen sich radial erstreckenden Ringspalt S.
Das kreisscheibenförmige Innenteil 11.1 sowie das ring-
scheibenförmige Außenteil 11.2 des Einlaufstückes 11
weisen an ihrer Oberseite jeweils Vorsprünge 11.5, 11.6
auf, die in Ringform und innerhalb des jeweiligen Ringes
im Wesentlichen gleichmäßig voneinander beanstandet
angeordnet sind. Die über den Umfang verteilt angeord-
neten Vorsprünge 11.6 begrenzen eine Vielzahl radialer
Wasseraustrittsöffnungen. Die Vorsprünge 11.5, 11.6
bewirken ein sternförmiges Wasserstrahlbild bei der an-
fänglichen Befüllung der Wanne über den Bodenzulauf
der Ablaufarmatur. Die Ablaufarmatur ermöglicht es, ei-
ne Badewanne mit Wasser zu befüllen und die mit Was-
ser befüllte Badewanne zu entleeren. Das kreisschei-
benförmige Einlaufstück 11 bewirkt eine etagenartige
Trennung des Wasserzulaufs vom Ablauf. Der Wasser-
zulaufbereich liegt dabei oberhalb des Wasserablaufbe-
reichs.
[0028] Um eine Verunreinigung des Trinkwassers
durch Zurückfließen von Bade- bzw. Brauchwasser in
das Trinkwasserleitungssystem zu vermeiden, ist zwi-
schen der Absperrarmatur 12 und dem Wasserzulaufan-
schluss 2.9 des Ablaufgehäuses 2 eine Trinkwasser-Si-
cherungsarmatur 13 angeordnet. Die Trinkwasser-Si-
cherungsarmatur 13 ist vorzugsweise als Rohrunterbre-
cher ausgebildet. Anstelle eines Rohrunterbrechers 13
kann aber auch eine andere Trinkwasser-Sicherungsar-
matur, beispielsweise ein Rückflussverhinderer zwi-
schen der Absperrarmatur und dem Wasserzulaufan-
schluss angeordnet sein.
[0029] An der Absperrarmatur 12 sind eingangsseitig
eine Warmwasserleitung 14 und eine Kaltwasserleitung

15 und ausgangsseitig eine dem Wasserzulaufan-
schluss 2.9 des Ablaufgehäuses 2 zugeordnete Wasser-
zulaufleitung 10.1 sowie eine einer Handbrause 16 oder
einem Duschkopf zugeordnete Wasserzulaufleitung 17
angeschlossen. Die Absperrarmatur 12 ist dementspre-
chend als Misch- und Verteilerarmatur ausgebildet (vgl.
Fig. 2 und 3).
[0030] Der Rohrunterbrecher 13 wird nur in der Offen-
stellung der Absperrarmatur 12 vom Trinkwasser durch-
flossen. Er verhindert durch selbsttätiges Belüften, dass
in der Wasserzulaufleitung 10 ein Unterdruck entsteht,
der ein Rückfließen von Badewasser in die Wasserzu-
laufleitung 10 bzw. das Trinkwasserleitungssystem 10.1,
14, 15 bewirken würde. Der Rohrunterbrecher 13 soll
aufgrund seiner konstruktiven bzw. funktionalen Eigen-
schaften in einem Mindestabstand Amin oberhalb des
oberen Badewannenrandes 18 angeordnet werden (vgl.
Fig. 2).
[0031] Der Rohrunterbrecher 13 wird Unterputz instal-
liert. Er weist eine durch einen Kragen 13.1 begrenzte
Belüftungsöffnung 13.2 auf, an der ein Rohrstutzen 13.3
lösbar befestigbar ist. Die lösbare Verbindung ist hier bei-
spielsweise als Rast- oder Schnappverbindung realisiert,
wobei der Rohrstutzen 13.3 auf den Kragen 13.1 des
Rohrunterbrechers 13 verrastend aufgesteckt werden
kann. Der Rohrstutzen 13.3 besteht vorzugsweise aus
Kunststoff, wobei in seiner äußeren Mantelfläche ein
Vielzahl von Ringnuten 13.4 ausgebildet sind, die als
Führung für ein Messer oder sonstiges Schneidwerk-
zeug bei einer Kürzung des Rohrstutzens 13.3 dienen,
wenn dieser bündig mit der Oberfläche der verputzten
Wand oder eines Wandbelages enden soll (vgl. Figuren
5 und 6). Die Öffnung 13.5 des Rohrstutzens 13.3 wird
dabei mit einer mindestens eine Lufteintrittsöffnung auf-
weisenden Abdeckung 13.6 versehen.
[0032] Die Komponenten der erfindungsgemäßen Ab-
laufgarnitur sind so aufeinander abgestimmt, dass eine
Installation der Ablaufgarnitur ohne Rohrunterbrecher 13
oder eine andere mitgelieferte Trinkwasser-Sicherungs-
armatur nicht oder nur nach Durchführung aufwendiger
Veränderungen an der Ablaufgarnitur möglich ist. Bei
dem in den Figuren 1 bis 8 dargestellten Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Ablaufgarnitur wird dies
dadurch erreicht, dass der ausgangsseitige Anschluss
13.7 der Trinkwasser-Sicherungsarmatur 13 und der
Wasserzulaufanschluss 2.9 des Ablaufgehäuses 2 der-
art ausgebildet sind, dass sie sich von den herkömmli-
chen in der Sanitärtechnik verwendeten Rohr- bzw.
Schlauchanschlüssen unterscheiden. Bei dem aus-
gangsseitigen Anschluss 13.7 der Trinkwasser-Siche-
rungsarmatur 13 und dem Wasserzulaufanschluss 2.9
des Ablaufgehäuses 2 handelt es sich also um einen
Spezialanschluss, der sich zumindest von den standar-
disierten, in der Sanitärtechnik üblicherweise verwende-
ten 1/2 Zoll-Anschlüsse und 3/4 Zoll-Anschlüsse unter-
scheidet. Beispielsweise können der ausgangsseitige
Anschluss 13.7 der Trinkwasser-Sicherungsarmatur 13
und/oder der Wasserzulaufanschluss 2.9 des Ablaufge-
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häuses 2 als Schraubanschluss mit einem Außengewin-
dedurchmesser von kleiner 7/16 Zoll oder einem Außen-
gewindedurchmesser im Bereich von 6/16 Zoll bis 11/16
Zoll oder einem Außengewindedurchmesser von größer
13/16 Zoll ausgebildet sein.
[0033] Mit 19’ sind Anschluss-Gegenstücke bezeich-
net, die mit den Enden einer die Trinkwasser-Siche-
rungsarmatur 13 und den Wasserzulaufanschluss 2.9
des Ablaufgehäuses 2 verbindenden Wasserleitung 10
verbunden bzw. verbindbar sind.
[0034] In den Figuren 9 und 10 ist ein weiteres Aus-
führungsbeispiel der erfindungsgemäßen Ablaufgarnitur
dargestellt, bei dem der ausgangsseitige Anschluss der
Trinkwasser-Sicherungsarmatur (hier nicht gezeigt) und
der Wasserzulaufanschluss 2.9’ des Ablaufgehäuses 2
jeweils als Steckanschluss ausgebildet sind. Der Steck-
anschluss 2.9’ ist buchsenförmig ausgeführt, wobei das
komplementäre bzw. korrespondierende Gegenstück 19
in Form eines hülsenförmigen Steckteils fest mit dem je-
weiligen Ende einer Wasserzulaufleitung 10 verbunden
ist. Das Steckteil 19 weist eine Ringnut 19.1 auf, in die
im montierten Zustand des Steckanschlusses ein Siche-
rungselement 20 eingreift, um eine Trennung bzw. Aus-
einanderbewegung von Steckteil 19 und buchsenförmi-
gen Steckanschluss 2.9’ zu verhindern. Das Sicherungs-
element 20 kann beispielsweise aus einem U-förmigen
Metallbügel bestehen, der in am buchsenförmigen
Steckanschluss 2.9’ vorhandene Bohrungen 21 sowie in
die Ringnut 19.1 des in den Steckanschluss 2.9’ einge-
steckten Steckteils 19 eingeschoben wird. Des Weiteren
weist das Steckteil 19 eine Ringnut auf, in die ein gum-
mielastischer Dichtring 22 zur Abdichtung des Steckan-
schlusses festgelegt ist.
[0035] Ferner sind der buchsenförmige Steckan-
schluss 2.9’ und das darin einsteckbare Steckteil 19 mit
korrespondierenden oder komplementären Formschlus-
selementen 23, 24 versehen, welche die Installation der
als Zubehör mitgelieferten Wasserzulaufleitung 10 sowie
der Trinkwasser-Sicherungsarmatur, beispielsweise ei-
nes Rohrunterbrechers 13 gemäß den Figuren 2 bis 4
sicherstellen. Die Formschlusselemente 23, 24 bestehen
hier beispielsweise aus einem oder mehreren gegenüber
der Stirnseite des buchsenförmige Steckanschlusses
2.9’ vorstehenden Vorsprüngen 23, beispielsweise Stif-
ten, und diesen zugeordneten, in der Stirnseite eines Ab-
satzes 19.2 des Steckteils 19 ausgebildeten Ausneh-
mungen 24, beispielsweise Bohrungen.
[0036] Die Ausführung der Erfindung ist nicht auf die
vorstehend beschriebenen und in der Zeichnung darge-
stellten Ausführungsbeispiele beschränkt. Vielmehr sind
zahlreiche Varianten denkbar, die auch bei von den Aus-
führungsbeispielen abweichender Ausgestaltung von
der in den Ansprüchen angegebenen Erfindung Ge-
brauch machen. So kann beispielsweise das Steckteil
19 gemäß den Figuren 9 und 10 auch umgekehrt am
Ablaufgehäuse 2 und der buchsenförmige Steckan-
schluss 2.9’ mit dem Sicherungselement 20 am Ende der
Wasserzulaufleitung 10 ausgebildet sein, wobei dann

aber die Vorsprünge bzw. Stifte 23 vorzugsweise an dem
am Ablaufgehäuse 2 angebrachten Steckteil 19 vorge-
sehen sind.

Patentansprüche

1. Ablaufgarnitur insbesondere für Bade- oder Dusch-
wannen, mit einem einen Ablaufkanal und einen Ge-
ruchverschluss bildenden Ablaufgehäuse (2), das
einen Wasserzulaufanschluss (2.9, 2.9’) und einen
Wasserzulaufkanal für einen Bodenzulauf und einen
mittels eines Stellelements betätigbaren Ablaufven-
tilkörper aufweist, mit einer oberhalb des Ablaufven-
tilkörpers angeordneten Abdeckung (1), wobei an
dem Wasserzulaufkanal ein Einlaufkanal ange-
schlossen ist, der oberhalb des Ablaufventilkörpers
und unterhalb der Abdeckung (1) mündet, und mit
einer zwischen einer Trinkwasser-Absperrarmatur
(12) und dem Wasserzulaufanschluss (2.9, 2.9’) zu
installierenden Trinkwasser-Sicherungsarmatur
(13), dadurch gekennzeichnet, dass der aus-
gangsseitige Anschluss (13.7) der Trinkwasser-Si-
cherungsarmatur (13) und der Wasserzulaufan-
schluss (2.9, 2.9’) des Ablaufgehäuses (2) derart
ausgebildet sind, dass sie sich von Anschlüssen her-
kömmlicher Art unterscheiden, wobei die Anschlüs-
se herkömmlicher Art standardisierte Anschlüsse,
insbesondere standardisierte 1/2 Zoll-Anschlüsse
und/oder 3/4 Zoll-Anschlüsse sind.

2. Ablaufgarnitur nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Wasserzulaufanschluss (2.9,
2.9’)einstückig oder stoffschlüssig an dem Ablauf-
gehäuse (2) ausgebildet ist.

3. Ablaufgarnitur nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der ausgangsseitige An-
schluss (13.7) der Trinkwasser-Sicherungsarmatur
(13) und der Wasserzulaufanschluss (2.9, 2.9’) des
Ablaufgehäuses (2) komplementär zueinander aus-
gebildet und über mindestens eine Wasserleitung
(10) miteinander verbunden sind, wobei die Enden
der Wasserleitung (10) mit Anschlüssen (19) verse-
hen sind, die als komplementäre Gegenstücke zu
dem ausgangsseitigen Anschluss (13.7) der Trink-
wasser-Sicherungsarmatur (13) und dem Wasser-
zulaufanschluss (2.9, 2.9’) des Ablaufgehäuses (2)
ausgebildet sind.

4. Ablaufgarnitur nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anschlüsse (19, 19’) der Was-
serleitung (10) fest mit deren Enden verbunden sind.

5. Ablaufgarnitur nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der ausgangsseitige An-
schluss (13.7) der Trinkwasser-Sicherungsarmatur
(13) und der Wasserzulaufanschluss (2.9, 2.9’) des
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Ablaufgehäuses (2) gleich ausgebildet und über
mindestens eine Wasserleitung (10) miteinander
verbunden sind, wobei die Enden der Wasserleitung
(10) mit Anschlüssen (19’) versehen sind, die als
komplementäre Gegenstücke zu dem ausgangssei-
tigen Anschluss (13.7) der Trinkwasser-Sicherungs-
armatur (13) und dem Wasserzulaufanschluss (2.9,
2.9’) des Ablaufgehäuses (2) ausgebildet sind, und
von denen mindestens ein Anschluss (19’) mit der
Wasserleitung (10) lösbar verbunden oder lösbar
verbindbar ist.

6. Ablaufgarnitur nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wasserleitung
(10) aus einem Verbindungsrohr und/oder einem
Schlauch gebildet ist.

7. Ablaufgarnitur nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der ausgangssei-
tige Anschluss (13.7) der Trinkwasser-Sicherungs-
armatur (13) und/oder der Wasserzulaufanschluss
(2.9, 2.9’) des Ablaufgehäuses (2) als Pressan-
schluss, Steckanschluss oder Schraubanschluss
ausgebildet sind/ist.

8. Ablaufgarnitur nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der ausgangssei-
tige Anschluss (13.7) der Trinkwasser-Sicherungs-
armatur (13) und/oder der Wasserzulaufanschluss
(2.9) des Ablaufgehäuses (2) als Schraubanschluss
mit einem Außengewindedurchmesser von kleiner
7/16 Zoll oder einem Außengewindedurchmesser im
Bereich von 6/16 Zoll bis 11/16 Zoll oder einem Au-
ßengewindedurchmesser von größer 13/16 Zoll aus-
gebildet sind/ist.

9. Ablaufgarnitur nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trinkwasser-
Sicherungsarmatur (13) aus einem Rohrunterbre-
cher gebildet ist.

10. Ablaufgarnitur nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wasserzulauf-
anschluss (2.9, 2.9’) des Ablaufgehäuses (2) und/
oder der ausgangsseitige Anschluss (13.7) der
Trinkwasser-Sicherungsarmatur (13) mit korrespon-
dierenden oder komplementären Formschlussele-
menten (23, 24) versehen sind.

11. Ablaufgarnitur nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Formschlusselemente (23,
24) aus mindestens einem Vorsprung und einer den
Vorsprung (23) aufnehmenden Ausnehmung (24)
gebildet sind.
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